
GZ. RV/7500166/2015

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Dr. Peter Unger in der Beschwerdesache
Bf, vertreten durch RA Dr. Erich Moser, Schwarzenbergsiedlung 114, 8850 Murau,
gegen die Straferkenntnisse des Magistrat der Stadt Wien vom 2.12.2014, GZ MA 6/
DII/R2 - 3529/2013, MA 6/DII/R2 - 4359/2013 und MA 6/DII/R2 - 1398/2014, betreffend
angelasteter Übertretungen von § 1 Abs 1 iVm § 2 Abs 2 bzw § 16 Abs 1 und Tarifpost D1
Gebrauchsabgabegesetz, zu Recht erkannt:

 

I. Gemäß § 50 VwGVG werden die Straferkenntnisse aufgehoben und die Verfahren
gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG eingestellt.

 

II. Gemäß § 52 Abs 8 VwGVG hat der Beschwerdeführer keinen Beitrag zu den Kosten
des Beschwerdeverfahrens zu leisten.

 

III. Gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist gegen dieses Erkenntnis eine ordentliche Revision
an den Verwaltungsgerichtshof durch die vor dem Bundesfinanzgericht belangte Behörde
nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

Mit den angefochtenen Straferkenntnissen wurde der Beschwerdeführer für schuldig
erkannt, es als handelsrechtlicher Geschäftsführer der [X] GmbH unterlassen zu haben,
für eine Baustofflagerung zu den Beanstandungszeitpunkten am 18.4.2013 (MA 6/
DII/R2-1398/2014 bzw MA 6/DII/R2-4359/2013), und vom 1.5.2013-3.5.2013 (MA
6/DII/R2-3529/2013) eine rechtmäßige Gebrauchserlaubnis erwirkt bzw die einer
Gebrauchserlaubnis angegebenen Bedingungen erfüllt zu haben, und dadurch die
Gebrauchsabgabe verkürzt zu haben.

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:
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Das Bundesfinanzgericht stellt auf Basis des oben geschilderten Verwaltungsgeschehens
und der aktenkundigen Unterlagen folgenden entscheidungswesentlichen Sachverhalt
fest:

Die verfahrensgegenständlichen Tatzeitpunkte waren der 18.4.2013 bzw der 3.5.2013.

 

Die obigen Sachverhaltsfeststellungen sind aktenkundig und wurden auch im Verfahren
nicht bestritten.

Vor diesem Hintergrund durfte das Bundesfinanzgericht die obigen Sachverhaltsstellungen
gemäß § 45 Abs 2 AVG als erwiesen annehmen.

 

Nach Feststellung des obigen Sachverhalts hat das Bundesfinanzgericht über die
vorliegende Beschwerde rechtlich erwogen:

Gemäß § 24 Abs 1 zweiter Satz BFGG ist für gemäß Art 131 Abs 5 B-VG dem
Bundesfinanzgericht übertragene Rechtsmittel betreffend Verwaltungsübertretungen das
Verfahren im Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) geregelt, wobei jedoch die
Frist gemäß § 43 Abs 1 VwGVG 24 Monate beträgt.

Soweit im VwGVG nicht anderes bestimmt ist, sind gemäß § 38 VwGVG auf das
Verfahren über Beschwerden gemäß Art 130 Abs 1 B-VG in Verwaltungsstrafsachen
die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), mit Ausnahme des
5. Abschnittes des II. Teiles, und des Finanzstrafgesetzes (FinStrG), und im Übrigen
jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß
anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

Gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG hat die Behörde von der Einleitung oder Fortführung eines
Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn der Beschuldigte
die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder Umstände
vorliegen, die die Strafbarkeit aufheben oder ausschließen.

Gemäß § 31 Abs 1 VStG ist die Verfolgung einer Person unzulässig, wenn gegen
sie binnen einer Frist von einem Jahr keine Verfolgungshandlung (§ 32 Abs 2 VStG)
vorgenommen worden ist. Diese Frist ist von dem Zeitpunkt zu berechnen, an dem die
strafbare Tätigkeit abgeschlossen worden ist oder das strafbare Verhalten aufgehört hat;
ist der zum Tatbestand gehörende Erfolg erst später eingetreten, so läuft die Frist erst von
diesem Zeitpunkt.

Gemäß § 31 Abs 2 VStG erlischt die Strafbarkeit einer Verwaltungsübertretung durch
Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt in dem in § 31 Abs 1 VStG
genannten Zeitpunkt. In die Verjährungsfrist werden nicht eingerechnet:
1. die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung nicht
eingeleitet oder fortgesetzt werden kann;
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2. die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren bei der
Staatsanwaltschaft, beim Gericht oder bei einer anderen Verwaltungsbehörde geführt wird;
3. die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung einer
Vorfrage ausgesetzt ist;
4. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem
Verfassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.

 

Aufgrund der obigen Sachverhaltsfeststellungen und mangels verjährungshemmender
Umstände trat am 18.4.2016 bzw 3.5.2016 in den beschwerdegegenständlichen
Verwaltungsstrafverfahren die Strafbarkeitsverjährung ein.

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

 

 

Kostenentscheidung

Gemäß § 52 Abs 8 VwGVG sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem
Beschwerdeführer nicht aufzuerlegen, wenn der Beschwerde auch nur teilweise Folge
gegeben worden ist.

 

 

Zur Zulässigkeit der Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig,
da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu
lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
nicht einheitlich beantwortet wird.

Da der Lösung des vorliegenden Falles im Wesentlichen reine Sachverhaltsfragen
zu Grunde lagen bzw sich die Rechtsfolge des Eintritts der Strafbarkeitsverjährung
unmittelbar aus dem Gesetz (§ 45 Abs 1 Z 2 VStG) ergibt, war gemäß § 25a Abs 1
VwGG die Unzulässigkeit der Revision für die belangte Behörde gegen das vorliegende
Erkenntnis auszusprechen.

 

 

Wien, am 18. Oktober 2016

 


